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Der neue Schweizerische Republikaner, à"

Herausgegeben von Usteri.

Donnerstag, den l i Juni i8or. Fünftes

Gesetzgebender Rath, 25. April.
Fortsetzung.

(Beschluß der Berichte der Pctitionencommißion.)

z. Hs. Heinrich Aeppii von Maur, Distr. Uster,
Caur. Zürich, der um eine Handänderungsgebühr von
Fr. 44 dtz. z angesucht wird, bittet aus mehrern Coin,
mistratîonsqeûudcn um Nachlaß derselben oder wenig-
stcns um Zahlungstermin. Wird an die Vollziehung
gewiesen.

4. Die Gemeinde Menznau, Distr. Rußwyl, Cant.
Lnzern, legt den Theilungsplan ihrer Aliment zur G-.
nchmlgung vor. Wird an die Finanzcomißion gewiesen.

Das Cantonsgerichl Bern stellt vor, wie daß
eines Theils seine Glieder neuerdings um 8, der össent-
iichc Ankläger um 9, und sein Secretär um 20 Monate
Mit ihren Besoldungen im Rückstand sich befinden,
anders Theils daß die allgemein bestimmten Enkschädl-
gungcn fnr die Cantonsgerichte mit ihren Arbeiten
durchaus nicht im Verhältniß seyen, und bittet sowohl
um Verfügungen, daß diese Rückstände möchten nach,
getragen, als aber daß auf die Zukunft den mehrbe.
schästigtcn Canlonsgerichlen der grosser» Cantone eine
verhälrnißmäßig grössere Entschädigung möchte festgesezt
werden. Euere Commißion, welcher bekannt ist, daß
so wie einige andere Cantonsgerichte, auch das von
Bern, zn Fertigung der zahlreichen Menge von Civil-
und Criminalgeschäfteu, bis auf fünfmal wöchentlich
sich versammelt; daß nebendem die Instruktion der Cri-
minalprozeduren, die ihm zukommt, immerhin meh-
rern Gliedern v-eleZeir raubt; daß sofort beynahe alle
Glieder desselben, ihren beständigen Wohnsitz an dem
Hauptort haben aufschlagen und daselbst in grossen Ko.
sten leben müssen, kann zwar das doppelte Begehren
dieses Caiuousgerichls nicht anders als in der höchsten

Quartal. Den 22 Praireal tX.

Billigkeit begründet finden, und muß bedauern, daß
die Finanzlage der Republik die Vollziehung hindert,
die richtige Bezahlung der Beamten mit Genauigkeit
zu epequiercn, und daß die Gesetze über die Besoldung
der Beamten sogar keine Rücksicht auf das Maaß der
Geschäfte eiues jede», nehmen; allein, da leztcrer Um»
stand mit einer ganz neuen Organisation allcr Gewalten
in der unmittelbarste» Verbindung steht, und diese erst

mit einer neuen Verfassung Platz greiftn kann, das er«

stere Begehre» dann eine Vollziehungssache betrist, so

kann euere Commißion auf nichts anders antragen,
als in iezterer Beziehung die Petition des Cantvnsge»
richts mit Empfehlung, derselben sobald möglich zu ent«

sprechen, an den Vollzi.hungsrach gelangen zu lassen.

Angenommen.
6. Die Gemeinde Gcmpe», Distr. Dornach, bittet

neuerdings um Nachlaß der Zehnten - oder Einschlags»

gelder, oder aber wenn dieses nicht Platz haben könnte,
daß wegen ihrer besondern Lokalität das Geschäft durch

Sachkundige an Ort und Stelle untersucht werden
möchte. Wird an die Finanzcommißion gewiesn.

7. Johann Gaugler von Gcmpen, Distr. Dornach,
bittet, gestüzt auf einen Armuihschein, um Nachlaß
oder mehrere Gcstündung zu Bezahlung des Bodenzm»

fts von lZoa.
Da die Petition an den Voll;. Rath gerichtet und

wahrscheinlich nur aus Versehen dem Umschlag der vo«

rigen Petition einverleibt worden ist, so wird dieselbe

lediglich der Vollziehung zu überweisen seyn. Angen.
8. Die Eigenthümer mehrerer zehendfreycr Höfe in

den Distrikten Langenihal und Niedcremmenthal stellen

den Nachtheil vor, den sie durch die gesetzlichen Verfü-
gungen über dcn Zehnden erlitten, und verlangen, daß

entweder der Zehnden wieder in Nalura gestellt oder

nach einem gerechten Verhältniß losgekauft, dennzumal



—

aber die Petentcn für den erlittenen Schaden entschädigt

werben. Wird auf den Canzleytisch gelegt.

Ans den Antrag eines Mitglieds wird folgende Bot-
schaft an den Voilz. sstalh angenommen:

B. Vollz. Räthe! I» einer Bittschrift der Gebrüder

Anton und Ludwig Blanchenay, wohnhaft zu Vwis,
die wegen Unförinlichkeit nicht in Betrachtung genom-
wen werden konnte/ beschweren sich diese Bürger/ daß

ihr seit z 1/2 Monat wegen rcvolutionairen Vergehen im
Leman verhafteter Schwager/ Jules Henry Warncry
von Morste / nur einmal verhört worden sey / ivährend

er sich in einer niedern und wahrscheinlich ungesunden

Gefangenschaft eingeschlossen finde/ die tiefer als der

Boden liege und vielleicht nicht 25 Quadratfuß halte.

Der gesetzgebende Rath glaubt sich nun verpflichtet/
ungeachtet er über diese Vorstellung nicht eintreten

konnte/ Ihnen B. Nollz, Räthe/ von dieser Anzeige

Nachricht zu geben / mit der Einladung / über die

Wahrheit derselben Berichte einholen zu lassen/ und
im Fall die Sache sich also erfinden sollte/ zu verfügen/
daß der Verfolg der angehobenen hiereinschlagenden

Prozeduren beschleunigt und die Verhafteten unterdessen

keiner unnölhjgen Strenge ausgestzt werden / wenn Sie
B- Votiz. Räthe nicht vorziehen würden / dem gesttzg.

Rath über gedachte Vergehen eine allgemeine und un.
bedingte Amnestie vorzuschlagen. Bey allfälliger Nicht-
erwahrung der oben angeführten Thatsachen aber, wer.
den Sie B. Vollz. Räthe/ den betreffenden B hörden

die gebührende Genugthuung zu verschaffen'wissen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Polizey-
commißion gewiesen:

B-Gesetzgeber! Die Mnnizipalität und Gememds-

kammer von Blouay / Distr. Vivis / bitten in beylie-

gciwcr an Sie gerichteten Zuschrift, daß sie bcvoll.

mächtigt werden mögen, eine forlgestzte Steuer ans die

Gcmeintsgüter ihres Bezirks zu legen, so wie sie ihr
von der vorigen Regierung bewilligt worden, um die

Strasse von ViviS nach Blouay und von hier nach

Figere zu verbessern und zu unterhalten. Der Vol'.z.

Rath glaubt diese Bitte um st eher unterstützen zu stl-

kn, da die Thatsachen, worauf dieselbe sich gründet,
von der Cnntdiisvcrwaltung und dem Chaussee-Inspektor
bestätiget sind./

Der Vollz. Rath erklärt durch eine Botschaft, daß

er übcr den Dckcctsvorschlag, der die deutsche Abfassung
der U- 204 und 205 deS peinlichen Gesetzbuchs, der

französischen conform macht, Nichts zu bemerken habe.

Die 2ie Berathung wird vertaget.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz
commißion gewiesen:

B- Gesetzgeber! Sie übersenden dem Vollz. Rath
mit Ihrer Botschaft vom 7. d. die Bittsctwifien der Ge,
mcinden Gcmpeu und Seewcn im Distc. Dornach, Cant.
Sololhurn, nebst mehrern Belegen, mit der Einiadnng,
hierüber nach Vorschrift der bereits vorhandenen Gesetze

und Weisungen zu verfügen und der Vcrw. Kammer
von Solothurn das Angemessene auszukragen.

Da Sie aber dieser Einladung einen vorläufigen.
Enlstyeid über den Gegenstand jener Bittschriften bey«

fügen, welcher dem Voll;. Raih mit dem Geist der
hierüber erlassenen Gesetze nicht ganz übereinzustimmen
scheint,, st glaubt er Ihnen deßwegen einige Bemcr«
kungm mache» zu muss».

Sie betrachten B. G. die Einschlagszinse, von wcl»
chen hier die Rede ist, als eigentliche ablösige Boden«
zinse, für welche das Gcstz vom ;r. Imncr 18^
keine Ausnahme feststzt und die mithin unter de.'" Di«
sposiliv des iz. Act. eben dieses Gesetzes, welcher die

fernere Entrichtung derselben verordnet/ begriffen seyen.

Der Vollz. Rath glaubt hingegen/ doK dieser Bodenzins-
in die Cathegorie derjenigen gehöre/ welche für Vcwft,
tlgungcn auf gewisse Vorrechte gelegt worden surd,
und für welche gedachtes Gesetz allerdings cine Aus»

nähme gestattet; folgendes sind die Grunde, welch?

ihn zu dieser Meinung veranlaßten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Finanzministerium.
Fortsetzung der Anleitung über bis

G r u ndstcuer.

21. Sogleich nach Bekanntmachung der Gesetze

und des Beschlusses über die Grundsteuer/ werden sich

die Mitglieder der Munizipalität oder ihre Auögeschoßne

i» die Gemeinden begeben / wohin sie der Unttraufseher

deschiedcn haben wird / um die Anleitungen und Erklä»

rungcn über die die Grundsteuer und die Schätzung der

Liegenschaften betreffenden Verrichtungen, nach Vor-
sehnst des §. 8- oben zu erhalten.

Die Mitglieder der Munizipalität werden die verschie-

denen Arbeiten unter sich vertheilen / oder falls sie nicht

zahlreich genug wären oder diesen Geschäften nichl ob»

liegen könnten / Auögeschossene ernennen / st daß alles in-

den vsrgeschrich.»eu Formen und Zeitfriften geschehe..
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